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§ 55 Beamtenversorgungsgesetz 

Der Bundesminister des Innern hat mit Schreiben vom 22. März 
1989 - D III 3 — 321/53 — die Kleine Anfrage namens der Bundes-
regierung wie folgt beantwortet: 

1. Welche Gründe sind für die Bundesregierung seit 1982 maßgebend, 
an der Grundsatzregelung des § 55 Beamtenversorgungsgesetz 
(§ 55a Soldatenversorgungsgesetz) in der Fassung des 2. Haus-
haltsstrukturgesetzes festzuhalten? 

Dem § 55 Beamtenversorgungsgesetz (BeamtVG) bzw. § 55 a 
Soldatenversorgungsgesetz (SVG) liegt die Überlegung zu

-

grunde, daß es sich bei der beamtenrechtlichen Versorgung und 
bei den Renten der gesetzlichen Rentenversicherung um Versor-
gungsleistungen aus öffentlichen Kassen handelt und daß es da-
her nicht gerechtfertigt ist, beide Leistungen uneingeschränkt 
nebeneinander zu gewähren. 

Die Vorschrift des § 55 BeamtVG gilt schon seit langem für 
Versorgungsbezüge aus Beamtenverhältnissen, die nach dem 
31. Dezember 1965 begründet wurden. Die Ausdehnung der 
Ruhensregelung durch das 2. Haushaltsstrukturgesetz vom 
22. Dezember 1981 (BGBl. I S. 1523) auch auf Empfänger von 
Versorgungsbezügen, die auf einem vor dem 1. Januar 1966 
begründeten Beamtenverhältnis beruhen, wurde noch von der 
seinerzeit im Amt befindlichen Bundesregierung veranlaßt. 

Die jetzige Regierungskoalition hat die Auswirkungen für die von 
der Ausdehnung der Ruhensregelung Betroffenen durch Korrek- 
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tur des 2. Haushaltsstrukturgesetzes bereits mehrfach abgemil-
dert: 

So sind neben der Rente mindestens 20 Prozent der Versorgungs-
bezüge zu belassen und nur noch 80 Prozent des an sich zu be-
rücksichtigenden Rentenbetrages für die Ruhensberechnung her-
anzuziehen (Artikel 2 § 2 2. HStruktG). Diese Abmilderungen 
wirken sich neben einem noch gezahlten Ausgleichsbetrag finan

-

ziell aus, sobald und soweit die Verbesserung höher ist als der 
Ausgleich. Obwohl das Bundesverfassungsgericht die verfas-
sungsrechtliche Unbedenk lichkeit und die sachliche Richtigkeit 
der im 2. Haushaltsstrukturgesetz getroffenen Regelung bejaht, 
haben sich die Koalitionsfraktionen nunmehr darauf verständigt, 
die Auswirkungen der Ausdehnung des § 55 BeamtVG durch das 
2. Haushaltsstrukturgesetz für die davon betroffenen Versor-
gungsempfänger nochmals abzumildern. Der zu berücksich-
tigende Rentenbetrag wird um 40 vom Hundert gemindert; neben 
der Rente werden mindestens 40 vom Hundert der Versorgungs-
bezüge belassen. Damit wird dem Vertrauensschutz der Betroffe-
nen Rechnung getragen und die langwährende Diskussion über 
diese Maßnahme des 2. Haushaltsstrukturgesetzes zum Abschluß 
gebracht. 

2. Welche bisher noch nicht rea lisierten Vorschläge zur Korrektur des 
§ 55 Beamtenversorgungsgesetz (§ 55 a  Soldatenversorgungsgesetz) 
wurden in den vergangenen Jahren von politischer oder gewerk-
schaftlicher Seite in die öffentliche Diskussion gebracht, und wie 
werden diese Vorschläge heute von der Bundesregierung bewe rtet? 

Aus einer Reihe von Vorschlägen ragen insbesondere heraus die 
vollständige Rückgängigmachung der Ausdehnung der Ruhens-
vorschrift, das Nichtabschmelzen des Ausgleichs bei einer Be-
zügeerhöhung und die Anhebung des anrechnungsfreien Renten-
teils von jetzt 20 auf 40 oder 50 vom Hundert. 

Die Bundesregierung und die Koalitionsfraktionen haben sich 
nunmehr für die Anhebung des Anrechnungsfreibetrages der 
Rente und des Mindestbelassungsbetrages von jetzt 20 auf 40 vom 
Hundert entschieden. 

Damit hat die Bundesregierung in dieser Frage ihre in Aussicht 
gestellte abschließende Entscheidung getroffen. 

3. Wird die Bundesregierung einen Gesetzentwurf zu § 55 Beamtenver-
sorgungsgesetz (§ 55a Soldatenversorgungsgesetz), der eine weitere 
Korrektur dieser Vorschrift vorsieht, vorlegen, und wann ist ggf. 
damit zu rechnen? 

Die Bundesregierung geht davon aus, daß in Kürze die gesetz-
geberischen Schritte eingeleitet werden. 
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4. Wird die Bundesregierung die Grundsatzregelung des § 55 Beam-
tenversorgungsgesetz (§ 55a Soldatenversorgungsgesetz) im Rah-
men der vorgesehenen Strukturreform der Alterssicherungssysteme 
überprüfen, mit welchem Ziel wird dies ggf. geschehen? 

§ 55 BeamtVG ist ein Bestandteil des Beamtenversorgungsrechts, 
der im Zuge der durch die demographische Entwicklung beding-
ten Änderungen des Beamtenversorgungsgesetzes nicht über-
prüft wird. 




